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Liefer- und Geschäftsbedingungen

§ 1  Geltung der Bedingungen
1. Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten 
auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht 
ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Erteilung des 
Auftrages gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestä-
tigung des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufs-
bedingungen wird hiermit widersprochen.
2. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur dann 
wirksam, wenn der Verkäufer sie schriftlich bestätigt.

 § 2  Angebot und Vertragsabschluss
1. Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich.
2. Die Angestellten des Verkäufers sind nicht befugt, mündliche Ne-
benabsprachen zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben,  
die über den Inhalt eines schriftlichen Vertrages hinausgehen.
3. Mündliche, schriftliche oder elektronisch erteilte Angebote oder 
Aufträge werden erst dann rechtsverbindlich, wenn sie von uns schrift-
lich bestätigt worden sind oder wenn wir die Ware mit der Rechnung 
an den Käufer übersandt haben. Besondere Wünsche oder Spezifika-
tionen sind in jedem Auftrag zu wiederholen.

§ 3  Preise
1. Maßgebend sind die am Tage der Lieferung im Betrieb des Verkäu-
fers allgemein festgesetzten Preise zzgl. der jeweiligen gesetzlichen 
Umsatzsteuer.
2. Die Preise verstehen sich ausschließlich Verpackung, Porto und 
Fracht ab Versandort. Der Verkäufer behält sich vor, die durch Beach-
tung besonderer Verpackungs- und Versandvorschriften des Käufers 
entstehenden Mehrkosten in Rechnung zu stellen.

§ 4  Lieferungen und Leistungen
1. Liefer- und Leistungsverzögerung aufgrund höherer Gewalt und auf-
grund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung wesentlich 
erschweren oder unmöglich machen; hierzu gehören insbesondere 
Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie 
bei Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten, hat der Ver-
käufer auch bei verbindlich vereinbarten  Fristen und Terminen nicht 
zu vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. die 
Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen An-
laufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils 
ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
2. Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert,  ist der Käufer 
nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des 
noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich 
die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so 
kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten.
3. Bei Käufen nach Typmuster gelten, wenn nicht ausdrücklich ande-
re Vereinbarungen getroffen wurden, die Eigenschaften des Musters 
nicht als Zusicherung. Das Muster gilt als Anschauungsobjekt, um den 
ungefähren Typ und Charakter der Ware zu zeigen. 
4. Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit 
berechtigt. In diesen Fällen gilt jede Teillieferung als ein besonderes 
Geschäft.

5. Bei Lieferung auf Abruf müssen die Abrufe innerhalb von 3 Mona-
ten nach Vertragsabschluss erfolgen, wenn nicht ausdrücklich andere 
Vereinbarungen getroffen wurden.

§ 5  Versand, Gefahrenübergang und Versicherung
1. Der Verkäufer trifft die Wahl des Versandweges nach bestem Er-
messen.
2. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den 
Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks 
Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Wird der Versand 
auf Wunsch des Käufers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung 
der Versandbereitschaft auf ihn über.
3. Die Ware wird nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des 
Käufers versichert.

§ 6  Gewährleistung und Haftung.
1. Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer stehen nur dem 
unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.
2. Die Gewährleistungsfrist bestimmt sich nach den gesetzlichen Re-
gelungen.
3. Ist der Liefergegenstand mangelhaft oder fehlen ihm zugesicher-
te Eigenschaften, liefert der Verkäufer nach seiner Wahl unter Aus-
schluss sonstiger Gewährleistungsansprüche des Käufers Ersatz.
4. Der Käufer muss dem Verkäufer Mängel unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb einer Woche und vor Weiterverarbeitung der Ware 
nach Eingang des Liefergegenstandes, schriftlich mitteilen. Ein Ver-
stoß gegen die vorstehende Verpflichtung schließt jedwede Gewähr-
leistungsansprüche gegen den Verkäufer aus.
5. Schlägt die Ersatzlieferung nach angemessener Frist fehl, kann der 
Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises oder Rück-
gängigmachung des Vertrages verlangen. Die Haftung des Verkäu-
fers ist der Höhe nach auf den Wert des Kaufpreises für die Lieferung 
beschränkt.
6. Die vorstehenden Absätze enthalten abschließend die Gewährleis-
tung für Produkte und schließen sonstige Gewährleistungsansprüche 
jeglicher Art aus.

§ 7  Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen, einschließlich sämtlicher Saldo-
fordungen aus Kontokorrent, die dem Verkäufer aus jedem Rechts-
grund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem 
Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen 
nach seiner Wahl freigeben wird, soweit Ihr Wert die Forderungen 
nachhaltig um mehr als 20% übersteigt. 
2. Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. (Vorbehaltsware). Der 
Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Ge-
schäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht im 
Verzug ist. Die Veräußerung ist ausgeschlossen für den Fall,  dass im 
Verhältnis zwischen dem Käufer und seinem Kunden ein Abtretungs-
verbot (§ 399 BGB) besteht. Verpfändungen oder Sicherheitsüber-
eignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem 
sonstigen Rechtsgrund (z.B. Versicherungen, unerlaubte Handlung) 
bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen, einschließ-
lich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, tritt der Käufer 
bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer 
ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich die an den Verkäufer 
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abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen 
einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen 
werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ord-
nungsgemäß nachkommt. Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer 
auf Verlangen Auskunft über die auf Ihn übertragenen Forderungen 
und jeweiligen Schuldner zu erteilen.
3. Bei Zugriffen Dritter, insbesondere Gerichtsvollzieher, auf die Vor-
behaltsware hat der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinzu-
weisen und diesen unverzüglich zu benachrichtigen.
4. Bei Vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesonders Zah-
lungsverzug, ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware zurück-
zunehmen oder ggf. Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers 
gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung 
der Vorbehaltsware durch den Käufer liegt, soweit nicht das Abzah-
lungsgesetz Anwendung findet, kein Rücktritt vom Vertrag vor.

§ 8  Zahlung
1. Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers 
zahlbar innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug.
2. Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen 
des Käufers, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzu-
rechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Ver-
käufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die 
Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
3. Eine Zahlung gilt dann erst als erfolgt, wenn der Verkäufer vorbe-
haltslos über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks und 
Wechseln gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck oder 
Wechsel eingelöst wird. Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln 
behält sich der Verkäufer ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt stets 
nur erfüllungshalber. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten 
des Käufers und sind sofort fällig.
4. Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem 
betreffenden Zeitpunkt an, Zinsen in Höhe des von den Geschäfts-
banken berechneten Zinssatzes für offenen Kontokorrentkredite, zzgl. 
der gesetzlichen Umsatzsteuer zu berechnen. Sie sind dann niedriger 
anzusetzen, wenn der Käufer eine geringere Belastung nachweist.
5. Wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt 
oder seine Zahlungen einstellt, oder dem Verkäufer andere Umstände 
bekannt werden die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stel-
len, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu 
stellen, auch wenn er Schecks oder Wechsel angenommen hat. Der 
Verkäufer ist in diesem Falle außerdem berechtigt Vorauszahlungen 
oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.
6. Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, 
auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht 
werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig fest-
gestellt wurden oder unstreitig sind.

§ 9  Rücknahme von Waren
Ordnungsgemäß gelieferte Ware kann weder zurückgenommen noch 
umgetauscht werden. Bei Rücksendung ist der Verkäufer weder zur 
Aufbewahrung noch zur Rückerstattung des Kaufpreises verpflichtet.

§ 10  Haftungsbeschränkung
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus positi-
ver Forderungsverletzung, aus verschulden bei Vertragsabschluss und 
aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den Verkäufer als auch 
gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, 
soweit nicht vorsätzlich oder grob fahrlässiges Verhalten vorliegt.

§ 11  Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit
1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbezie-
hungen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer gilt, auch bei Aus-
landsgeschäften, das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsver-
hältnisunmittelbar oder mittelbar ergebenen Streitigkeiten ist Kob-
lenz/Rhein.
3. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine 
Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein 
oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestim-
mungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

§ 12  Sonstiges
1. Nachdruck und Vervielfältigungen jeder Art, auch auszugsweise, 
nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung. Wir bitten um Ihr Ver-
ständnis, dass wir für Druckfehler keine Haftung übernehmen können. 
2. Unsere Steuer-Nr. (lt § 14 UStG) lautet: 22 651 00676. Unsere USt.-ID 
lautet: DE 237 686 564. 
3. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und 
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
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